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Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Fuhr
mann, Dr. Neisser und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenver
sicherungsgesetz 1977 und das Arbeitsmarkt-

förderungsgesetz geändert werden (243/ A) 

Die Abgeordneten Dr. F u h r  m a n  n, Dr. 
N e  i s s  e r und Genossen haben diesen Initiativan
trag am 12. November 1991 im Nationalrat 
eingebracht und wie folgt begründet: 

Im Übereinkommen der Koalitionspanner im 
Zusammenhang mit dem Budget 1992 wurde 
vereinbart, daß der Reservefonds gemäß dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz mit 1. Jänner 1992 
Rechtspersönlichkeit und hinsichtlich der bisherigen 
Vertragsbediensteten der Arbeitsmarktverwaltung 
Arbeitgeberfunktion erhält. 

Dementsprechend wurden die Bestimmungen 
über den Reservefonds geänden (siehe §§ 64 und 
65), wobei die bisher geltenden Bestimmungen 
hinsichtlich des Reservefonds in den neuen § 65, der 
die Rücklage regelt, übernommen wurden. 

Hildegard Schom 

Berichterstatterin 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den 
gegenständlichen Antrag 243/ A in seiner Sitzung 
am 29. November 1991 in Verhandlung genommen. 
In der Debatte, an der sich die Abgeordneten Mag. 
Dr. Madeleine P e t  r 0 v i  c, M e i s  i n g e r, 
N ü r n  b e r g  e r und Gabrielle T r a x I e r sowie 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
H e  s o u  n beteiligten, wurde von den Abgeordne
ten Eleonore Ho s t a s c h und Dr. Fe u r sr e i n  
ein Abänderungsantrag eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten Eleo
nore H o  s t a s c h und Dr. Fe u r s  t e i n  in der 
diesem Bericht beigedruckten Fassung mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s c hi 0 s s e n  e n 
G e s e t  z e n  t w u r f die verfassungsmäßige Zu
stimmung eneilen. 

Wien, 1991 11 29 

Eleonore Hostasch 

Obfrau 
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2 319 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosen
versicherungsgesetz 1977 und das Arbeits

marktförderungsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

A r t i k e l  I 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. 
Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 277/1991, wird wie folgt geändert: 

1. § 64 sowie die Überschrift davor lauten: 

"Fonds der Arbeitsmarktverwaltung 

§ 64. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wird ein "Fonds der Arbeitsmarktverwal
tung" (im folgenden "Fonds" genannt) eingerichtet. 
Dieser Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und hat 
seinen Sitz in Wien. Der Fonds wird nach außen 
vom Bundesminister für Arbeit und Soziales, in 
dessen Vertretung vom Leiter der Sektion Arbeits
marktpolitik des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales, vertreten. Die Verwaltung des Fonds 
obliegt dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. Dabei ist nach sinngemäßer Maßgabe der 
Vorschriften des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBI. 
Nr. 213/1986 in der jeweils geltenden Fassung, und 
der übrigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen das 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen herzustellen, soweit sich aus diesem 
Bundesgesetz nichts anderes ergibt. Dem Fonds 
kommt hinsichtlich seiner Bediensteten Kollektiv
vertragsfähigkeit zu. 

(2) Dem Fonds obliegen: 
1. Die Wahrnehmung der Dienstgeberfunktion 

gegenüber den bei den Landesarbeitsämtern 
und Arbeitsämtern beschäftigten Bediensteten 
mit Ausnahme der Beamten. Diese Bedienste
ten bleiben unbeschadet dessen weisungsge
bunden gegenüber den leitenden Bediensteten 
der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter. 

1. 

2. Die Erlassung einer Dienst-, Besoldungs- und 
Pensionsordnung für seine Bediensteten. 

3. Die zusätzliche technische Ausstattung der 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung so
weit diese für die Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. Gleiches gilt für die 
Ausbildung des Personals. 

4. Die Bildung einer Rücklage gemäß § 65. 

5. Die Erstellung eines vorläufigen Voranschla
ges, eines Voranschlages und eines Rech
nungsabschlusses für jedes Geschäftsjahr (Ka
lenderjahr) sowie die Verfassung eines Ge
schäftsberichtes. Der vorläufige Voranschlag 
muß jeweils bis zum 30. Juni und der 
Voranschlag bis �um 30. September des dem 
Geschäftsjahr vorangehenden Kalenderjahres, 
der Rechnungsabschluß und der Geschäftsbe
richt bis 30. April des dem Geschäftsjahr 
folgenden Kalenderjahres vorliegen. Der 
Rechnungsabschluß ist in den Amtlichen 
Nachrichten Arbeit - Gesundheit - Soziales 
zu veröffentlichen. 

(3) Die Leistungen des Fonds und seiner 
Bediensteten für die Zwecke der Arbeitsmarktver
waltung sind für den Bund unentgeltlich. Jedoch hat 
der Bund für die nach Artikel III Abs. 3 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx/1991 vom Fonds 
übernommenen sowie für die im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen zusätzlich 
eingestellten Bediensteten des Fonds diesem monat
lich bis zum 5. jeden Monats die voraussichtlichen 
Personalaufwendungen vorzuschießen. Diese Vor
schüsse sind dem Verwaltungsaufwand der Arbeits
marktverwaltun� zuzurechnen. Der Fonds ist 
ermächtigt, zur Uberbrückung kurzfristiger finanzi
eller Bedeckungsschwierigkeiten beim Personalauf
wand Kredite aufzunehmen. 

(4) Der Fonds ist von den Stempel- und 
Rechtsgebühren sowie von allen bundesgesetzlich 
geregelten Abgaben befreit. 

(5) Die Gebarung des Fonds unterliegt der 
Prüfung durch den Rechnungshof. 

319 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



319 der Beilagen 3 

(6) Dem Bundesrechenamt obliegt die Mitwir
kung bei der Verrechnung des Fonds und bei der 
Besoldung seiner Bediensteten." 

2. § 65 sowie die Überschrift davor lauten: 

"Bildung der Rücklage durch den Fonds 

§ 65. (1) Aus den Überschüssen aus der 
zweckgebundenen Gebarung im Sinne des § 60 (im 
folgenden "Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung" 
bezeichnet) ist eine Rücklage zu bilden. 

(2) Innerhalb der Rücklage ist eine zweckgebun
dene Rücklage für Haftungsübernahmen gemäß 
§§ 28 Abs. 3 und 36 Abs. 5 des Arbeitsmarktförde
rungsgesetzes zu bilden. Sie bleibt bei der 
Abrechnung der Gebarung der Arbeitsmarktverwal
wng im Sinne der Abs. 6 und 7 außer Betracht. 

(3) Die Haftungsrücklage gemäß Abs. 2 beträgt 
3 vH der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben 
der Arbeitsmarktverwaltung in den letzten fünf 
Jahren (Berechnungsgrundlage). Diese Haftungs
rücklage darf jedoch die jederzeit verfügbaren 
Mittel der Rücklage nicht übersteigen. Sie ist 
jährlich auf Grund des Bundesrechnungsabschlusses 
der zweckgebundenen Gebarung der Arbeitsmarkt
verwaltung (§ 60) des Vorjahres festzulegen. 
Vermindert sich auf Grund dieser Berechnung die 
Haftungsrücklage gegenüber der des Vorjahres, so 
ist die Zweckbindung nur insoweit aufzuheben, als 
sie nicht bereits durch Haftungsübernahmen in den 
Vorjahren in Anspruch genommen ist. 

(4) Die Rücklage ist für allfällige Abgänge aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung in einem 
Kalenderjahr und für Haftungsübernahmen gemäß 
Abs. 2 bestimmt. 

(5) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ein Über
schuß, so ist dieser vom Bund an den Fonds zu 
überweisen. Die endgültige Abrechnung des Über
schusses hat auf Grund des Bundesrechnungsab
schlusses zu erfolgen. 

(6) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ein Abgang, 
so ist der entsprechende Betrag vom Fonds dem 
Bund zu überweisen. Die endgültige Abrechnung 
des Abganges hat auf Grund des Bundesrechnungs
abschlusses zu erfolgen. 

(7) Sind die Mittel des Fonds erschöpft, so hat der 
Bund die Abgänge aus der Gebarung der Arbeits
marktverwaltung vorläufig aus Bundesmitteln zu 
decken. Die vom Bund vorschußweise getragenen 
Abgänge sind diesem durch Überweisung der in den 
nachfolgenden Kalenderjahren dem Fonds zuge
führten Überschüsse aus der Gebarung der 
Arbeitsmarktverwaltung zu refundieren. 

(8) Die Rücklage ist gewinnbringend so anzule
gen, daß die im § 64 Abs. 2 genannten Aufgaben des 
Fonds bestritten werden können. 

(9) Der Fonds hat einen Haftungsrahmen für 
Haftungsübernahmen gemäß § 39 b Abs. 4 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 311 
1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.638/1982 zu bilden. Der Haftungsrahmen 
beträgt 600 Millionen Schilling. Der Fonds kann 
Haftungen zu Lasten dieses Haftungsrahmens nur 
dann eingehen, wenn der Bundesminister für 
Finanzen der Beihilfengewährung gemäß § 39 b 
Abs. 3 des ArbeitsmarktförderungsgesetzeS zuge
stimmt kat. 

(10) Für den Fall der Heranziehung des Fonds für 
gemäß Abs. 9 eingegangenen Haftungen hat der 
Bund dem Fonds die erforderlichen Mittel für die 
termingemäße Berichtigung der ihm hieraus er
wachsenen Verpflichtungen zu überweisen. 

(11) Wird der Fonds zu einer Haftung gemäß 
Abs. 9 herangezogen und hat der Bund gemäß 
Abs. 10 die erforderlichen Mittel bereitgestellt, so 
sind die dem Fonds gemäß § 1358 ABGB 
zufließenden Mittel dem Bund umgehend zu 
überweisen." 

3. Im § 73 wird das Wort "Reservefonds" durch 
die Worte "Fonds der Arbeitsmarktverwaltung" 
ersetzt. 

A r t i k e l  11 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 3111969, zuletzt geändert mit dem Bundesge
setz BGBI. Nr. 408/1990 und der Kundmachung 
BGBI. Nr. 572/1990, wird wie folgt geändert: 

In den §§ 28 Abs. 5, 36 Abs. 5 und 51 Abs. 1, 5 
und 6 wird das Wort "Reservefonds" jeweils dvrch 
die Worte "Fonds der Arbeitsmarktverwaltung" 
ersetzt. 

A r t i k e l  111 

Übergangsbestimmungen 

(1) Abweichend von § 51 Abs. 3 des Arbeits
marktförderungsgesetzes sind die Verwaltungsko
sten der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter für 
das Jahr 1992 zur Gänze aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung zu bestreiten. 

(2) Für das Jahr 1992 erhöht sich der gemäß § 60 
Abs. 2 lit. b des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977 zu leistende Beitrag des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zum Gesamtaufwand (Barleistung 
einschließlich der hierauf entfallenden Krankenver
sicherungsbeiträge) für Karenzurlaubsgeld im zwei
ten Lebensjahr des Kindes auf 100 vH. Darunter ist 
der Gesamtaufwand für Karenzurlaubsgeld ab dem 
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309. Kalendertag ab Beginn der jeweiligen Karenz
urlaubsgeldbezüge bis zum Ende des Leistungsbe
zuges, höchstens bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres des Kindes, bei Karenzurlaubsgeld bei 
Teilzeitbeschäftigung aber höchstens bis zur Voll
endung des dritten Lebensjahres des Kindes, zu 
verstehen. 

(3) Die bei den Landesarbeitsämtern und 
Arbeitsämtern beschäftigten Vertrags bediensteten 
des Bundes werden ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes als Arbeitneh
mer des Fonds der Arbeitsmarktverwaltung (§ 64 
AI VG) übernommen. Der Fonds der Arbeitsmarkt
verwaltung tritt in die Rechte und Pflichten des 
Bundes als Arbeitgeber der bisher bei den 
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern beschäftig
ten Vertragsbediensteten ein. Bis zu einer N eurege
lung gemäß § 64 Abs. 2 Z 2 AIVG gelten für die 
übernommenen Arbeitnehmer die bisher für sie 
maßgeblichen Bestimmungen des Dienst- und 
Besoldungsrechtes, insbesondere das Vertragsbe
dienstetengesetz, weiter. Ebenso gelten für die 
übernommenen Arbeitnehmer die Bestimmungen 
des Personalvertretungsrechtes bis 30. Juni 1993 
weiter. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
weiters für neueintretende Bedienstete. 

(4) Wenn bis zum 30. Juni 1993 keine Dienst-, 
Besoldungs- und Pensionsordnung (§ 64 Abs. 2 Z 2 
AI VG) erlassen ist, werden die Arbeitnehmer des 

Fonds der Arbeitsmarktverwaltung ab 1. Juli 1993 
Vertragsbedienstete des Bundes. 

(5) Für das Jahr 1992 ist abweichend vom § 64 
Abs. 2 Z 5 AI VG der Voranschlag des Fonds auf der 
Grundlage des Bundesvoranschlages 1992 zu 
erstellen. 

A r t i k e l  I V  

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1992 In 
Kraft. 

A r t i k e l  V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hinsichtlich Abs. 2 der Übergangsbe
stimmungen; 

2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich 
§ 64 Abs. 3, ausgenommen den letzten Satz, 
und 6 AIVG; 

3. der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 
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